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ZEITGESPRACH

Sozialbilanzen in der Diskussion
Sozialbilanzen sollen die gesellschaftsbezogenen Wirkungen, die mit jeder unternehmerischen Tätig
keit verbunden sind, den Mitarbeitern und der Öffentlichkeit sichtbar und verständlich machen. Wie 
ist der gegenwärtige Stand der Diskussion? Welche Probleme harren noch einer Lösung?

Fritz-Jürgen Kader

„Sozialbilanzen“ aus der Sicht der Arbeitgeber

In nahezu allen hochentwik- 
kelten westlichen Industrie- 

natlonen läßt sich ein mit wach
sendem materiellen Wohlstand 
zunehmendes Interesse an so
zialen Fragestellungen beobach
ten. Dabei wird ,sozial' nicht eng 
als Ausgleich leistungsbedingter 
und .ungerecht' angesehener Un
terschiede in der Verteilung des 
materiellen Reichtums interpre
tiert. sondern im weitesten Sinne 
als .gesellschaftsbezogen', auch 
immaterielle Kollektivbedürfnisse 
umfassend. Diese Entwicklung 
findet ihren Ausdruck nicht zu
letzt in einem ungewöhnlich 
starken Interesse an Fragen 
einer Verbesserung der .Lebens
qualität'. des .Umweltschutzes' 
oder einer .Humanisierung der 
Arbeitswelt'.

Entsprechend gewinnt auch 
die Frage nach der Legitimation 
unternehmerischen Handelns 
neue Aspekte. Während noch 
bis vor wenigen Jahren die öko
nomische Funktion des Unter
nehmers, die Schumpeter klas
sisch mit der .Durchsetzung 
neuer Kombinationen' umschrie
ben hat. unbestritten im Vorder
grund stand, akzeptiert man sie 
heute vielfach nicht mehr als 
hinreichende Rechtfertigung für

seine Existenz. Hierzu hat nicht 
zuletzt die Einsicht beigetragen, 
daß wirtschaftliches Wachstum, 
das man oft mit unternehmeri
scher Aktivität schlechthin iden
tifiziert, gesellschaftlich uner
wünschte oder gar schädliche 
Nebenwirkungen haben kann. 
Entsprechend schreibt man dem 
Unternehmer ein hohes Maß an 
gesellschaftlicher Verantwortung 
zu und konzentriert sich auf die 
Frage, ob und wie er sie wahr
n im m t.')“

Vor diesem Hintergrund legi
tim iert sich das Konzept einer 
gesellschaftsbezogenen Unter
nehmensberichterstattung als 
der Versuch. Antworten auf la
tente Fragen der Gesellschaft zu 
geben. Dies wird auch durch 
das ungewöhnliche Interesse der 
Öffentlichkeit an allen einschlä
gigen Veröffentlichungen und 
Veranstaltungen bestätigt.

Skeptische Grundhaltung

Daß ein solcher Ansatz wie 
der einer ..Sozialbilanz“ nicht 
ohne Kritik bleiben kann, ist 
nahezu selbstverständlich. Auch 
im Arbeitgeberlager finden die 
konkreten Veröffentlichungen 
von solchen Berichten oder „B i
lanzen“ ein durchaus differen

ziertes Echo. Als der Ausschuß 
für Soziale Betriebsgestaltung 
der Bundesvereinigung im Sep
tember 1975 seinen Arbeits
bericht =) veröffentlichte, hatten 
erst zwei Unternehmen in der 
Bundesrepublik, nämlich die 
STEAG in Essen und die Saar
bergwerke in Saarbrücken, prak
tische Erfahrungen mit dieser 
neuen Form unternehmerischer 
Informationspolitik gesammelt. 
Wenig später legte als drittes 
Unternehmen die Ferdinand Pie- 
roth GmbH, Burg Leyen, der Öf
fentlichkeit eine Sozialbilanz vor.

Insgesamt stieß die Empfeh
lung der Bundesvereinigung, von 
der Möglichkeit einer gesell
schaftsbezogenen Unterneh
mensberichterstattung stärker 
Gebrauch zu machen, damals 
bei vielen Unternehmensleitun
gen noch auf Skepsis, wobei sich 
das sicherlich anfechtbare Reiz
wort „Sozia lbilanz“ meistens als 
der hauptsächliche Stein des 
Anstoßes erwies. Eine Umfrage, 
mit der das Handelsblatt die
1) Fritz-Jürgen K a d o r : „Sozialbiianz“ 
oder „geseilschaftsbezogene Berichterstat
tung"?, in: Personalführung, Jg. 10, Düs
seldorf 1976, Heft 1, s. 12.
2) Gesellschaftsbezogene Unternehmens
berichterstattung („Sozialbilanz“), Arbeits
berichte des Ausschusses für Soziale Be
triebsgestaltung, Nr. 37, Bergisch Gladbach 
1975, S. 2.
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Meinung von 15 Großunterneli- 
men aller Branchen zur Empfeh
lung der Bündesvereinigung un
mittelbar nach Erscheinen des 
Arbeitsberichtes ermittelte, spie
gelt beispielsweise diese skep
tische Grundhaltung wider^).

Eine solche Skepsis war inso
fern berechtigt, als keine der in 
der Bundesrepublik veröffent
lichten „Sozialbilanzen“ den An
forderungen, die an eine „B i
lanz“ im betriebswirtschaft
lichen Sinne zu stellen sind, 
auch nur annähernd entspricht. 
Bilanz in diesem Sinne -  und 
auch im allgemeinen Sprachver
ständnis -  bezeichnet die Ge
genüberstellung von etwas prin
zipiell Gleichartigem und letzt
lich auch Gleichwertigem. Von 
diesem Urbild weichen die 
heute diskutierten Firmenbei
spiele allerdings erheblich ab. 
In ihnen wird der von einem 
Unternehmen erbrachte Auf
wand fü r die Gesellschaft dem 
durch diesen Aufwand gestifte
ten Nutzen gegenübergestellt.

Quantifizierungsschwierigkeiten

Die wichtigsten methodischen 
Probleme, die sich aus dieser 
Darstellungsform ergeben, lie
gen in der Schwierigkeit, eine 
qualitative Größe wie den ge
sellschaftlichen Nutzen zu quan
tifizieren, sowie in der meistens 
fehlenden Eindeutigkeit, mit der 
Aufwands- und Nutzengrößen 
einander zugeordnet werden 
können. Die Quantifizierung von 
Nutzengrößen ist bekanntlich 
nur über den Umweg von Markt
preisen, die sich aus dem freien 
Spiel von Angebot und Nach
frage ergeben, oder durch Be
wertung anhand staatlich ge
setzter oder auf Übereinkom
men beruhender Bewertungs
maßstäbe möglich. Da keine die
ser beiden Voraussetzungen für 
den gesellschaftlichen Nutzen 
erfü llt bzw. überhaupt erfüllbar 
ist, werden die Angaben hierzu 
auch künftig meistens durch 
verbale Umschreibung erfolgen 
müssen. Ebenso praktisch un

lösbar dürfte das Problem einer 
eindeutigen Zuordnung von Auf
wands- und Nutzenposten sein.

Gegenüber dieser zweifellos 
problematischen Aufwand-Nut- 
zen-Konzeption einer Sozial
bilanz wird vor allem in der 
wissenschaftlichen Literatur der 
weiterreichende Ansatz einer 
bilanzmäßigen Gegenüberstel
lung der durch die w irtschaft
liche Tätigkeit eines Unterneh
mens verursachten gesellschaft
lichen Kosten und des entspre-

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:

Dr. Fritz-Jürgen Kador, 45, 
ist Leiter der Abteiiung  
Soziale Betriebsgestal
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chenden gesellschaftlichen Nut
zens vertreten. Dieser Ansatz 
soll es nach Ansicht seiner Ver
fechter, zu denen auch Dierkes'*) 
zählt, ermöglichen, einzelne Un
ternehmen nicht wie bisher allein 
nach ihrem wirtschaftlichen Er
folg, sondern auch hinsichtlich 
ihrer Wirkungen auf die Gesell
schaft anhand einer vergleich
baren Rechnungslegung zu be
urteilen. Aber auch für diese 
Form der Darstellung gelten die 
oben erwähnten Schwierigkeiten 
einer Quantifizierung gesell
schaftlicher Kosten- und Nutzen
größen, die einer Realisierung 
entgegenstehen. Darüber hinaus 
ist es für das einzelne Unter
nehmen unzumutbar, auf dieser 
problematischen Basis quantita
tive Angaben über die Kosten 
zu veröffentlichen, die seine w irt
schaftlichen Aktivitäten der Ge
sellschaft verursachen.

Zurückhaltende Thesen

Aber auch noch kürzlich hat 
der Hauptvorstand des Vereins 
Deutscher Maschinenbau-Anstal
ten (VDMA) zur gesellschafts
bezogenen Unternehmensbe
richterstattung — insbesondere 
in der Ausprägung der „Sozial
b ilanz“ — eher zurückhaltend 
Stellung genommen und in die
sem Zusammenhang die folgen
den Thesen aufgestellt®);

□  „Die erweiterte Unterneh
mensberichterstattung soll die 
Verantwortung des Unterneh
mens für M itarbeiter zeigen und 
den Betrieb als Bestandteil der 
Gesellschaft, darf aber nicht so 
weit gehen, daß sie den Inter
essen des Unternehmens zuwi
derläuft oder sogar seinen Be
stand gefährdet.

□  Die Berichterstattung soll 
Verständnis wecken für w irt
schaftliche Zusammenhänge und 
die Situation des Unternehmens

3) Vgl. Handelsblatt vom 30. 9. 1975.
"i) Meinolf D i e r k e s ;  Die Sozialbilanz. 
Ein gesellschaftsbezogenes Informations
und Rechnungssystem, Frankfurt, New 
York 1974.
5) Vgl. VDMA-Maschinenbau-Nachrichten, 
Heft 7/1977, s. 20.

112 WIRTSCHAFTSDIENST 1978/111



ZEITGESPRÄCH

mit seinen speziellen (u. U. 
standortbedingten) Problemen.

□  Eine Verteidigungs- oder 
Rechtfertigungshaltung von sei
ten der Unternehmen gegenüber 
der Öffentlichkeit ist nicht ange
bracht, solange sich die Unter
nehmen im Rahmen von Gesetz 
und Verfassung bewegen.

□  Im heutigen Stadium der Dis
kussion und des Experimentie- 
rens sollte jedes Unternehmen 
selbst entscheiden, in welcher 
Form und in welchem Umfang 
es die über den gesetzlichen 
Rahmen hinausgehende Bericht
erstattung gestalten w ill, ob z. B. 
mehr soziale oder gesellschafts
bezogene Schwerpunkte gesetzt 
werden oder ob die Wertschöp
fungsrechnung bevorzugt w ird .“

Kritik der Gewerkschaften

Erwartungsgemäß haben auch 
die deutschen Gewerkschaften 
kritisch zur Veröffentlichung von 
„Sozialbilanzen“ Stellung ge
nommen. Auf die wichtigsten Ar
gumente wird im folgenden kurz 
eingegangen )̂.

Der DGB-Bundesvorstand wer
tet die Verwendung des Begriffes 
„Sozialbilanz“ als Täuschungs
versuch, mit dem eine nicht vor
handene Objektivität der Infor
mationen suggeriert werden 
solle. Es ist sicher nicht zu leug
nen, daß dieser Begriff die kon
kreten Dokumentationsversuche 
von Unternehmen über ihre Be
ziehungen zum gesellschaft
lichen Umfeld nur ungenau um
schreibt. Dieser begrifflichen 
Problematik sind sich aber die 
Unternehmen, die ihre Berichte 
als „Sozialbilanz“ bezeichnen, 
durchaus bewußt. Sie alle rela
tivieren in den Einleitungen zu 
ihren Berichten die Verwendung 
des umstrittenen Begriffes. Wie
der andere Unternehmen ver
zichten offensichtlich aus grund
sätzlichen Erwägungen darauf.

«) Vgl. dazu ausführlich Fritz-Jürgen K a 
d e r :  Monetärer Maßstab als Fetisch? 
Sozialbilanzen in der Gewerl<schaftskntik, 
in: PR-Magazin, Jg. 7, Heft 4, 1977, S. 38 
bis 42.

ihre gesellschaftsbezogene Be
richterstattung mit „Sozialbilanz“ 
zu überschreiben. Angesichts 
einer solchen offenen Auseinan
dersetzung mit den begriff
lichen — und damit konzeptio
nellen -  Grundlagen des eige
nen Tuns ist der Vorwurf 
eines Täuschungsversuchs durch 
„Falschetikettierung“ unhaltbar. 
Im übrigen verwenden den Be
griff „Sozialbilanz“ nicht nur 
Unternehmen, sondern auch wis
senschaftliche Autoren trotz er
heblicher grundsätzlicher Be
denken.

Das Bestreben um größere be
griffliche Präzision hat auch den 
Ausschuß für Soziale Betriebs
gestaltung bei der Bundesver
einigung der Deutschen Arbeit
geberverbände veranlaßt, seinen 
Arbeitsbericht vom September 
1975 unter dem Haupttitel „Ge
sellschaftsbezogene Unterneh- 
mensberichterstattung“ zu ver
öffentlichen und den Begriff 
„Sozia lbilanz“ lediglich als Un
tertitel zu verwenden und ihn 
durch Anführungszeichen zu re
lativieren.

Ein weiterer Vorwurf der ge
werkschaftlichen Argumentation 
bezieht sich auf die Motive der 
Unternehmensleitungen für die 
Veröffentlichung gesellschafts
bezogener Berichte. Solche Mo
tive erblicken der DGB und die 
ihm nahestehenden Autoren 
ausschließlich in dem Ziel einer 
öffentlichkeitswirksamen sowie 
möglichst positiven Selbstdar
stellung des Unternehmens und 
damit verbunden in einer Ver
schleierung negativer Auswir
kungen auf die Gesellschaft
oder bestehender Interessen
konflikte. Abgesehen davon, daß 
das Hineininterpretieren von 
Motiven in die Handlungen
eines anderen letztlich immer 
spekulativ bleibt, ist eine so ein
dimensionale Erklärung, wie sie 
hier versucht wird, sicher w irk
lichkeitsfremd. Natürlich ist jede 
an die Öffentlichkeit gerichtete 
Äußerung eines Unternehmens 
immer auch in erheblichem
Maße Public Relations. Ohne

hier die Frage erörtern zu kön
nen, ob die Wurzeln unterneh
merischer Öffentlichkeitsarbeit 
nicht doch tiefer reichen als bis 
in die Ebene kosmetischer 
Image-Pflege, ist aber die mit 
einem Etikett „Nur PR“ ver
suchte Bagatellisierung unter
nehmerischer Aktivitäten eine 
Unterschätzung ihrer wirklichen 
Triebkräfte.

Wenn gewerkschaftsnahe Auto
ren feststellen, daß der Grund 
für einschlägige Versuche kaum 
in einem autonom gewachsenen 
Verständnis und in zunehmen
dem Verantwortungsbewußtsein 
fü r soziale Zusammenhänge zu 
suchen sei, so ist dies insofern 
eine Selbstverständlichkeit, als 
Unternehmenspolitik niemals 
isoliert von ihrem gesellschaft
lichen Bezugsrahmen verstan
den werden kann. Auch Gewerk
schaftspolitik hat sich nicht in 
diesem Sinne „autonom “ ent
wickelt, sondern war stets Ant
wort auf und Auseinanderset
zung mit aktuellen Gegebenhei
ten.

Strategische Konzepte

Wenn die gesellschaftlichen 
Zwänge, auf die Unternehmen 
mit der Veröffentlichung von 
„Sozialbilanzen“ lediglich rea
giert hätten, in der Gewerk
schaftsdiskussion so stark be
tont werden, so hat diese Aus
sage einen -  wenn auch nur in 
vagem Sinne -  richtigen Kern. 
Reaktion auf Zwänge im stren
gen Wortsinn ist ein Handeln 
ohne oder unter stark einge
schränkten Entscheidungsalter
nativen, ist taktische Anpassung 
an nicht mehr änderbare Tat
sachen.

Die verschiedenen Modelle 
gesellschaftsbezogener Unter
nehmensberichterstattung sind 
dagegen strategische Konzepte, 
die unter der Bedingung weitge
hender Handlungsfreiheit ent
w ickelt wurden und Antwort auf 
latente gesellschaftspolitische 
Grundfragen zu geben versu
chen. Die bisherige Diskussion 
hat jedenfalls gezeigt, daß im
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Hinblick auf die sozialen Aus
wirkungen unternehmerischen 
Handelns ein breites öffentli
ches Informationsbedürfnis be
steht.

Ein anderer Vorwurf lautet, 
daß bei der Aufstellung von „So
zialbilanzen“ wissenschaftliche 
Maßstäbe nicht berücksichtigt 
werden. Hier sind sich die Kri
tiker aber nicht ganz einig. Wäh
rend die einen meinen, die Wis- 
schenschaft hätte bereits Maß
stäbe gesetzt, an die sich die 
Unternehmen nur nicht hielten, 
sagen andere, die Praxis eile 
der wissenschaftlichen Aufarbei
tung des Themas weit voraus — 
freilich in die falsche Richtung!

Methodische Probleme

In der Tat g ibt es im metho
dischen Bereich schwerwie
gende Probleme. Die wichtigsten 
liegen — wie erwähnt — erstens 
in der Schwierigkeit, eine quali
tative Größe wie den gesell
schaftlichen Nutzen zu quantifi
zieren, und zweitens in der oft
mals fehlenden Eindeutigkeit, 
mit der Aufwands- und Nutzen
größen einander zugeordnet 
werden können. Beide Probleme 
sind praktisch nicht lösbar. Die 
Frage ist nur, ob man ange
sichts der methodischen Pro
bleme weitere Versuche aufgibt 
oder ob man trotzdem weiter
experimentiert. Die bisher be
kanntgewordenen Firmenbei
spiele zeigen so interessante 
Weiterentwicklungen, daß ein 
Verzicht auf weitere Experi
mente durch nichts zu rechtferti
gen wäre.

Weiter fordern die Gewerk
schaften, den gesetzlichen und 
den freiw illigen Aufwand in den 
„Sozialbilanzen“ zu trennen. 
Als Begründung schreibt der 
DGB-Bundesvorstand: „Das
Zahlen von tarifvertraglich fest
gelegten Löhnen etc. dürfte in
des nicht auf einer besonderen 
sozialen Verantwortung der Un
ternehmensleitung beruhen, 
sondern ist vielmehr tarifrecht
lich vorgeschrieben.“ Nun steht

114

im Vordergrund der veröffent
lichten „Sozialbilanzen“ nicht 
etwa die fre iw illig  wahrgenom
mene unternehmerische Verant
wortung -  im übrigen kann Ver
antwortung sicher auch durch 
Gesetz und Tarifvertrag übertra
gen werden —, sondern der Nut
zen, den ein Aufwand der Ge
sellschaft stiftet, und der ist un
abhängig vom Rechtsgrund des 
Aufwandes. Was z. B. in einem 
Tarifgebiet eine fre iw illige Lei
stung ist, legt in einem anderen 
der Tarifvertrag fest. Eine Tren
nung in gesetzlich-tariflichen 
und freiw illigen Aufwand würde 
also die immer w ieder gefor
derte Vergleichbarkeit zwischen 
Firmen behindern.

Den Unternehmern, die „So
zialbilanzen“ erstellen, wird 
außerdem eine falsche Zurech
nung von Aufwands- und Nut
zengrößen vorgeworfen. Das 
Beispiel, das hierzu w iederholt 
z itiert wird, sind Ausbildungs
investitionen, denen in einigen 
„Sozialbilanzen“ ein Nutzen für 
die Arbeitnehmer gegenüberge
stellt wird, nicht jedoch der 
zweifellos auch für das Unter
nehmen und die Aktionäre ent
stehende Nutzen (Verbesserung 
der Produktivität über eine ver
besserte Ausbildung). Hier liegt 
in der Tat das bisher ungelöste 
methodische Problem der Zu
rechnung zugrunde. Wem nützt 
eine für die Ausbildung von Ar
beitnehmern ausgegebene DM 
mit welchen Anteilen? Dem Mit
arbeiter mit x % , dem Aktionär 
mit y % ?  Sicher 1st der Grund 
für solche teilweise anfechtba
ren Darstellungen nicht im bö
sen Willen der Unternehmen zu 
suchen. Allgemein ist der Wille 
zu weitgehend objektiver Dar
stellung der Fakten bei den in 
Frage stehenden Unternehmen 
kaum zu übersehen, es sei denn 
mit der Brille ideologischer Vor
eingenommenheit.

Die vom DGB-Bundesvorstand 
aufgestellte Behauptung, „So
zialbilanzen“ entwickelten sich 
mehr und mehr zu einem Instru
ment der Werbung nach innen

und hätten als Hauptadressaten 
Betriebsräte, Belegschaften, 
Vertrauensleute und Gewerk
schaften, ist durch nichts belegt. 
Im Gegenteil heben alle Firmen, 
die mit einer gesellschaftsbezo
genen Unternehmensberichter
stattung an die Öffentlichkeit 
getreten sind, die Unterschiede 
dieses Konzepts von den üb
lichen für die Belegschaft be
stimmten „Sozia lberichten“ oder 
ähnliches hervor.

Thesen zur Weiterentwicklung

Daß das Thema „Sozia lbilanz“ 
auf der Tagesordnung bleiben 
wird, dürfte kaum bestreitbar 
sein. Daß es weiterhin kontro
vers diskutiert werden wird, ist 
keine Frage. Zur Weiterentwick
lung der „Sozia lbilanz“ ab
schließend einige Thesen ^):
□  Die gesellschaftsbezogene 
Unternehmensberichterstattung 

-  in Form einer „Sozia lbilanz“ 
auf der Basis eines Aufwand/ 
Nutzen-Konzepts wie auch in 
anderer Gestalt — ist ein prin
zipiell geeignetes Instrument, 
sowohl die vielfältigen Bezie
hungen zwischen einem Unter
nehmen und seinem gesell
schaftlichen Umfeld zu doku
mentieren wie auch Informatio
nen zur internen unternehmeri
schen Zielfindung zu liefern.
□  Einschlägige Versuche von 
Unternehmen und wissenschaft
liche Analysen in der Bundes
republik markieren erst den An
fang einer notwendigen Entwick
lung: Noch weichen Konzepte 
und Terminologie engagierter 
Praktiker und Wissenschaftler 
erheblich voneinander ab; noch 
gibt es in erheblichen Bereichen 
deutscher Unternehmen begrün
dete Vorbehalte gegen die Ver
öffentlichung von „Sozia lbilan
zen“ .
□  Eine erfolgversprechende Ko
operation zwischen Wissen-
7) Vgl. Fritz-Jürgen K a d o r ; Thesen zur 
Podiumsdiskussion „Die Sozialbilanz -  
Was haben Wissenschaft und Praxis zu 
ihrer Weiterentwicklung, Erprobung und 
Normierung beizutragen“ , am 25. Januar 
1978, veranstaltet vom Stifterverband für 
die Deutsche Wissenschaft, als Manuskript 
vervielfältigt.
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Schaft und Praxis auf dem Ge
biete der geseilschaftsbezoge- 
nen Unternehmensberichterstat- 
tung ist in der Bundesrepublik 
zwangsläufig noch wenig ent
wickelt. Bisher war die wissen
schaftliche Diskussion, weil Bei
spiele im eigenen Lande fehl
ten, im wesentlichen auf angel
sächsisches Erfahrungsmaterial 
angewiesen, was zweifellos zu 
Mißverständnissen Anlaß gege
ben und die Zusammenarbeit 
nicht gerade gefördert hat. 
Diese Situation hat sich in den 
letzten zwei Jahren durch eine 
Fülle inzwischen veröffentlichter 
gesellschaftsbezogener Unter
nehmensberichte -  bei deutlich 
steigender Tendenz -  grund
legend verändert.

□  Die Rollen von Wissenschaft 
und Praxis in dem — wie betont; 
notwendigen — Entwicklungs

prozeß lassen sich wie fo lgt um
schreiben: Die Wissenschaft
sollte die Versuche der Praxis 
kritisch begleiten, d. h. sie sollte 
konkrete Bilanz-Modelle an den 
strengen Maßstäben theoreti
scher Konzeptionen, gleichzeitig 
aber solche Konzeptionen am 
Kriterium der Realisierbarkeit 
überprüfen. Außer der Aufgabe 
kritischer Analyse fä llt der Wis
senschaft aber gleichzeitig die 
Aufgabe der Beratung zu. Es 
geht — m it anderen Worten -  
um eine Kommunikation zwi
schen beiden Bereichen.

□  Voraussetzung fü r eine kon
struktive Weiterentwicklung 
heute bekannter — und mög
licherweise noch unbekannter -  
Ansätze ist ein durch gesetz
liche Regelungen unbeeinträch
tig ter Freiraum fü r entspre
chende Initiativen und Versuche

einer zweifellos wachsenden 
Zahl von Unternehmen. Es sollte 
nicht vergessen werden, daß es 
sich bei den Bemühungen um 
die „Sozia lbilanz“ um eine fre i
w illige Aktivität einzelner Unter
nehmen handelt, die durch vor
schnelle gesetzliche Regelungen 
nur zur Pflichtübung ohne Leben 
und neue Ideen erstarren 
könnte.

□  Der Beitrag der Verbände 
zur Weiterentwicklung der ge
sellschaftsbezogenen Unterneh
mensberichterstattung besteht 
darin, die Unternehmen immer 
w ieder auf die gesellschaftspoli
tische Bedeutung des neuen In
formations- und Führungsinstru
ments hinzüweisen, das sie in 
der Wahrnehmung wie in der 
Darstellung ihrer gesellschaft
lichen Aufgabe unterstützen 
kann.

Hans-Detlev Küller*)

Eine Herausforderung an die Gewerkschaften

In den letzten Jahren sind vor 
allem große Unternehmen und 

multinationale Konzerne dazu 
übergegangen, „Sozialbilanzen“ 
oder auch „-berichte“ zu veröf
fentlichen. Diese Sozialbilanzen 
sollen m it Zahlen und Argumen
ten gegenüber Arbeitnehmern 
und Öffentlichkeit belegen, von 
welch hohem gesellschaftlichen 
Nutzen die Geschäftstätigkeit 
des jeweiligen Unternehmens 
für die Allgemeinheit ist und mit 
welch hohem Aufwand die Ver
besserung der Lebens- und Ar
beitsbedingungen innerhalb und 
außerhalb des Unternehmens

*) Ein Teil der in diesem Aufsatz ent
wickelten Argumentation ist bisher unver
öffentlichtem gewerkschaftlichem Schu
lungsmaterial entnommen. Dies g ilt spe
ziell für den ersten Abschnitt, der aus 
einem Argumentationskatalog entwickelt 
wurde, an dessen Erstellung u. a. auch 
die Kollegin Renate Martens sowie die 
Kollegen Karl-Heinz Marth und Bernd 
Leibfried mitgewirkt haben.

betrieben wird. Anders ausge
drückt: mit derartigen Rechnun
gen soll die Behauptung der 
Unternehmensführung unter
mauert werden, die Unterneh
men seien nutzenbringende Ge
bilde in gleichem Maße für je 
dermann, für die Arbeitnehmer, 
für den Staat, fü r die Verbrau
cher und natürlich auch fü r die 
Eigentümer.

Motive der Unternehmen
Zunächst ist zu fragen, was 

die Unternehmen veranlaßt, ge
rade heute und in zunehmen
dem Maße solche Rechnungen 
anzustellen. Haben sie es denn 
angesichts der hohen Arbeits
losenzahlen überhaupt nötig, 
mit derartigen Berichten ihr An
sehen gegenüber Arbeitneh
mern und Öffentlichkeit aufzu
bessern? Und was ist im einzel

nen mit den Sozialbilanzen be
absichtigt?

Die Tatsache, daß immer 
mehr Unternehmen zu einer sol
chen Form der öffentlichen Dar
stellung greifen und zugleich 
starke Kräfte auf eine Verein
heitlichung der Methoden und 
Standards dieser Sozialbilanzen 
drängen, verlangt eine Einschät
zung über die Stoßrichtung die
ser Entwicklung. Die Frage nach 
Sinn und Zweck von Sozialbilan
zen aus der Sicht der einzelnen 
Unternehmen ist zugleich die 
Frage nach den Motiven und der 
Strategie der Unternehmenslei
tungen, die fü r die Aufstellung 
solcher Berichte maßgeblich wa
ren. Bei der Untersuchung die
ser Motive lassen sich zwei Be
reiche unterscheiden:
□  Im ersten Bereich steht der 
Aspekt eines zunehmenden
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Mißbrauchs wirtschaftlicher 
Macht im Vordergrund. Große 
Unternehmen und vor allem die 
multinationalen Konzerne haben 
im Verlauf der letzten Jahre 
sehr oft im Kreuzfeuer der öf
fentlichen Kritik gestanden, die 
immer den Mißbrauch ihrer w irt
schaftlichen oder politischen 
Macht zum Gegenstand hatte. 
Erinnert sei beispielsweise an 
den Vorwurf von Währungsspe
kulationen, Steuerhinterziehung, 
unlauterem Wettbewerb usw. 
Das Herausgeben von Sozial
bilanzen ist in diesem Zusam
menhang ein hervorragendes 
Mittel, diesen Vorwürfen offen
siv entgegenzutreten und das 
Erscheinungsbild des Unterneh
mens in der Öffentlichkeit auf
zuwerten. Dies ist aber um so 
notwendiger, als gerade die 
Großunternehmen auch bei ge
samtwirtschaftlich niedrigen 
Wachstumsraten und steigender 
Arbeitslosigkeit immer größer 
und immer mächtiger werden.

Vordergründige Darstellungen

□  Neben dieser Möglichkeit der 
besseren Selbstdarstellung sind 
die Sozialbilanzen aber zugleich 
auch außerordentlich gut geeig
net, als unternehmerisches 
Kampfinstrument in ta rifpo liti
schen Auseinandersetzungen 
eingesetzt zu werden. Mit sehr 
fragwürdigen Methoden wird 
den Arbeitnehmern hier vorge
rechnet, daß der Spielraum für 
verteilungspolitische Maßnah
men zunehmend enger zu wer
den beginnt und bei Lohnforde
rungen Zurückhaltung geübt 
werden müsse. Von zunehmen
der Bedeutung sind in diesem 
Zusammenhang sogenannte

„Wertschöpfungsrechnungen“ ,
„ Personal neben kosten-Rechnun- 
gen“ sowie internationale soge
nannte „Arbeitskostenverglei
che“ , die häufig zum zentralen 
Bestandteil von Sozialberichten 
bzw. Sozialbilanzen gemacht 
werden. Hierbei wird ebenfalls 
mit Hilfe von Zahlenreihen, vor
dergründig „ob jektiven“ Dar
stellungen also, versucht, auf die

Willensbildung während der Ta
rifrunden Einfluß zu nehmen.

Geben die eben genannten 
Motive den Unternehmen schon 
Grund genug, Sozialbilanzen 
anzufertigen, so trifft dies auf 
die des sogenannten zweiten 
Bereichs um so mehr zu:

□  Hier steht die in vielen Be
trieben extrem angewachsene 
Verwundbarkeit industrie ller Or
ganisationen im Vordergrund 
der Betrachtung: Die technolo
gische Entwicklung hat zu einem 
starken Anstieg des Kapitalein
satzes pro Arbeitsplatz geführt. 
Zugleich hat sich die Komplexi
tät der Arbeits- und Produk
tionsabläufe wesentlich erhöht. 
Beide Momente aber haben die 
Unternehmen zunehmend stör
anfälliger gemacht und damit 
die Bedeutung des „Faktors Ar
beit“ fühlbar angehoben.

□  Gleichzeitig ist in Rechnung 
zu stellen, daß Großunterneh
men, die Tausende von unter
schiedlichen Vor-, Zwischen- 
und Endprodukten an verschie
densten Orten produzieren, sehr 
präzise planen müssen. Diese 
Planung erfordert aber, daß alle 
Abteilungen im Unternehmen 
möglichst reibungslos ineinan
dergreifen und setzt damit eine 
große Einsatz- und Leistungs
bereitschaft der M itarbeiter vor
aus.
□  In Anbetracht dieser wach
senden Abhängigkeit vom „Fak
tor A rbe it“ versucht man mög
lichst allen Störungsquellen vor
zubeugen und gleichzeitig die 
M itarbeiter zu motivieren und 
für das Unternehmen zu gewin
nen. In diesem Zusammenhang 
eröffne^ die Sozialbilanz weit
reichende Möglichkeiten, um die 
Identifikation der Arbeitnehmer 
mit dem angeblich so sozialen 
und fortschrittlichen Unterneh
men voranzutreiben und Störun
gen auf ein Minimum zu verrin
gern. Daß dies von der Unter
nehmerseite erkannt worden ist, 
zeigt sich auch daran, daß ge
rade Unternehmen mit einer ho
hen Kapitalintensität pro Ar

beitsplatz (wie in der chemi
schen Industrie und Unterneh
men im Bereich der Energiewirt
schaft) zu den ersten gehörten, 
die „Sozialbilanzen“ veröffent
lichten.

Wichtiges Kampfinstrument

Die Antwort auf die Frage, 
warum Großunternehmen ge
rade heute und angesichts zu
nehmender Arbeitslosigkeit da
zu übergehen, Sozialbilanzen zu 
veröffentlichen, ist damit leicht 
zu geben: Sozialbilanzen sind 
ein wichtiges Kampfinstrument, 
den Belegschaften und der Öf
fentlichkeit unternehmerische 
Argumente vorzutragen, Lohn
forderungen zurückzuweisen 
und ein durchweg positives Bild 
vom Unternehmen zu zeichnen. 
Damit können sie in hervorra
gender Weise dem Ziel dienen, 
die innere Stabilität und Plan
barkeit der Großunternehmen, 
die in immer stärkerem Maße 
vom „Faktor A rbe it“ abhängig 
werden, abzusichern und zu
gleich gesellschaftliche An
sprüche abzuwehren.

Daß diese Charakterisierung 
nicht aus der Luft gegriffen ist, 
zeigt ein Blick in Veröffentli
chungen, die zu diesem Thema 
von Unternehmerseite herausge
geben wurden. So heißt es z. B. 
im Geschäftsbericht der Bundes
vereinigung Deutscher Arbeit
geberverbände aus dem Jahre 
1975, Sozialbilanzen sollten da
zu beitragen  utopische Vor
stellungen abzubauen und die 
gesellschaftlichen Ansprüche mit 
dem realen Leistungsvermögen 
der Wirtschaft ins Gleichgewicht 
zu bringen“ . Auch hinsichtlich 
der Frage, ob Sozialbilanzen als 
Kampfinstrument fü r Tarifrun
den herangezogen werden kön
nen, ist ein Blick in Unterneh
merveröffentlichungen auf
schlußreich. So heißt es in der 
Wertschöpfungsrechnung des 
Arbeitgeberverbandes der che
mischen Industrie Hessen vom 
November 1977, die Unterneh
men müßten gerade angesichts 
der in der Wertschöpfungsrech
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nung vorgestellten Zahlen mit 
Sorge auf die nächste Tarif
runde blicken, wobei geflissent
lich übergangen wird, daß hier
bei die Tarifrunde des Jahres 
1978 gemeint ist, die Zahlen der 
Wertschöpfungsrechnung sich 
jedoch auf 1976 beziehen. 
Schließlich ist auch das Bemü
hen, durch Sozialbilanzen den 
Aktivitäten von Bürgerinitiativen 
zum Umweltschutz das Wasser 
abzugraben, nicht zu verken
nen, zum Teil wird dies sogar 
von Unternehmerseite direkt zu
gegeben.

Schein der Objektivität

Der Deutsche Gewerkschafts
bund hat diesen Vorstellungen 
in einem Beschluß vom Dezem
ber 1976 die gewerkschaftliche 
Auffassung entgegengehalten, 
daß derartige Berichterstattun
gen nur einen begrenzten Infor
mationswert für Belegschaft und 
Öffentlichkeit haben können. 
Überdies führt, wie es im DGB- 
Beschluß heißt, die Verwendung 
von Begriffen wie Sozialbilan
zen in die Irre, und zwar aus 
folgenden Gründen:

□  Entgegen der verschiedent
lich erhobenen Behauptung han
delt es sich bei Sozialbilanzen 
nicht um eine Rechenschafts
legung der Unternehmer über 
ihre gesellschaftsbezogenen Ak
tivitäten. Vielmehr handelt es 
sich um eine neue Form der 
Firmenwerbung, da es in der 
Hand der Geschäftsleitung liegt, 
bestimmte Aktivitäten in die Be

richterstattung aufzunehmen, 
andere jedoch (z. B. negative 
Wirkungen auf Belegschaft und 
Umwelt) nicht;

□  die seit einigen Jahren ge
führte wissenschaftliche Diskus
sion um Sozialbilanzen hat 
nachgewiesen, daß überprüfbare 
Maßstäbe für Sozialbilanzen 
bisher fehlen und auf absehbare 
Zeit nicht erstellt werden kön
nen. Jede Sozialbilanz muß des
halb w illkürlich sein;

□  durch Verwendung des Be
griffes Sozialbilanz wird schließ
lich der Schein einer objektiven 
Berichterstattung erweckt, der in 
keiner Weise gerechtfertigt ist.

In verschiedenen Veröffentli
chungen wurde seit diesem Be
schluß die Argumentation des 
DGB untermauert und ausge
baut. Auch wurde eine allge
meine Empfehlung ausgespro
chen, die Veröffentlichung von 
Sozialbilanzen nicht durch Be
triebsräte, Gewerkschaften oder 
Arbeitnehmervertreter in Auf
sichtsräten etc. zu unterstützen, 
solange kein objektives Verfah
ren der Sozialberichterstattung 
vorliegt. Schließlich wurde intern 
eine Ausarbeitung über die 
Frage in Auftrag gegeben, wie 
den unternehmerischen Sozial
bilanzkonzepten wirksam be
gegnet werden könnte.

Eine derartige Reaktion des 
DGB auf unternehmerische Kon
zepte mag für diejenigen, die mit 
der Gewerkschaftsarbeit nicht un
mittelbar Berührung haben, nicht

von vornherein verständlich er
scheinen. Und in der Tat hat es 
mehrere Stimmen aus dem Ar
beiterlager gegeben, die sich -  
zumindest offiziell -  irritiert 
zeigten. Auch wenn diese Stim
men letztlich eine kleine Minder
heit geblieben sind und die mei
sten Unternehmen zumindest 
grundsätzlich Verständnis für die 
gewerkschaftliche Kritik aufbrin
gen, darf nicht verkannt werden, 
daß die DGB-Argumentation we
nigstens solange nicht voll 
durchschlagen und auch Außen
stehende überzeugen kann, wie 
nicht ein eigenes Konzept zur 
gesellschaftsbezogenen Bericht
erstattung vorgelegt wird. Nein
sagen allein war eben noch nie 
eine populäre und erfolgreiche 
Strategie!

Eigenes Konzept

Die Gewerkschaften haben 
dies ebenfalls gesehen und be
gonnen, ein eigenes Konzept zu 
entwickeln, das den Unterneh
men als gewerkschaftliches For
derungspaket vorgelegt werden 
soll. Dabei handelt es sich um 
ein System ökonomischer und 
sozialer Indikatoren, mit deren 
Hilfe die soziale W irklichkeit im 
Unternehmen — d. h. im inneren 
wie im sogenannten äußeren 
Beziehungsfeld — widergespie
gelt werden soll. Je nach Ver
wendungszweck — ob als inter
nes, nicht zur Veröffentlichung 
bestimmtes Instrument der Re
chenschaftslegung und Steue
rung oder aber als Mittel

macht das Frühstück gut.
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zur Rechenschaftslegung nach 
außen, d. h. in veröffentlichter 
Form — wird dabei der zu ent- 
wickelnde Indikatorenkatalog 
unterschiedlich breit ausfallen. 
Auch wird die Ausgestaltung 
eines Kataloges von Sozialindi
katoren je nach Branchenpro
blematik unterschiedlich sein 
können.

Es ist hier weder möglich noch 
zweckmäßig, die gewerkschafts
interne W illensbildung zu einer 
gesellschaftsbezogenen Rech
nungslegung vorwegzunehmen 
und einzelne Bestandteile eines 
als gewerkschaftliche Forderung 
entwickelten Indikatorenkatalo- 
ges vorzustellen. Es kann jedoch 
bereits heute davon ausgegan
gen werden, daß sich die Ge
werkschaften bei ihren künftigen 
Verhandlungen mit den Unter
nehmen über Einführung und 
konkrete Ausgestaltung von Sy
stemen gesellschaftsbezogener 
Rechnungslegung von folgen
den Erwägungen leiten lassen 
werden:

Gebot der Überprüfbarkeit

Eine gesellschaftsbezogene 
Rechnungslegung muß überprüf
bar sein, und zwar gerade auch 
von außen. Eine Prüfung durch 
W irtschaftsprüfer z. B. führt in 
eine Sackgasse, da ein W irt
schaftsprüfer auch nur die Zah
len und ihre korrekte Ableitung 
aus dem Rechnungswesen über
prüfen kann, nicht jedoch die 
Fragen, auf die es bei der 
gesellschaftsbezogenen Rech
nungslegung gerade ankommt:

□  Ist die Datendefinition und 
die Auswahl der Daten w illkür
frei?

□  Sind Konflikte nicht ausge
klammert?

□  Ist die Bewertung der Daten 
sachgerecht?

Eine Überprüfbarkeit bedingt 
vielmehr eine gemeinsame (von 
Arbeitnehmer- und Arbeitgeber
seite' zugleich vorgenommene) 
Identifizierung der auszuwählen

den Datenbereiche und eine ge
meinsame Definition, d. h. Be
nennung der einzelnen Bestand
teile einer gesellschaftsbezoge
nen Rechnungslegung. Ange
sichts der Tatsache, daß mit Be
griffen stark in Verteilungs
kämpfe eingegriffen werden 
kann, ist dies eine nicht gerade 
unbillige Forderung.

Gebot der Willkürfreihieit

Die Bewertung der Zahlen in 
der Sozialbilanz muß weitgehend 
w illkürfre i erfolgen. W illkürfrei
heit ist z. B. dann offensichtlich 
gegeben, wenn sich Arbeitneh
mer und Arbeitgeber gemeinsam 
auf eine Bewertung einigen kön
nen. Ist dies nicht der Fall, müs
sen vorhandene Bewertungs
differenzen offengelegt werden, 
z. B. durch sogenannte „M inder
heitenvoten“ in einer gesell
schaftsbezogenen Rechnungs
legung. Zwar ist ein derartiges 
Verfahren streng genommen 
nicht gleichzusetzen mit wissen
schaftlicher Objektivität, die für 
ein Konzept gesellschaftsbezo
gener Rechnungslegung nach 
wie vor zu fordern ist. Ähnlich 
dem bereits vorhandenen Ver
fahren z. B. bei der Arbeitsbe
wertung bedeutet jedoch der 
Zwang zu gemeinsamer Defini
tionsfindung eine gewisse Ob
jektivierung. Zumindest ist damit 
eine eingeschränkte Kanalisie
rung von sonst ungeregelten 
Konfliktpunkten hergestellt.

Aus dem Gebot der W illkür
freiheit fo lgt weiterhin, daß 
gesellschaftsbezogene Rechen
schaftslegungen keine „Schön
wetter-Berichte“ sein dürfen, 
sondern Konflikte von bedeut
samer Größenordnung durchaus 
benennen müssen. Diese Forde
rung, die praktisch in allen bis
herigen Sozialbilanzen unerfüllt 
geblieben ist, sollte allerdings 
nicht so weit gehen, daß Kon
flikte zwingend auch dann auf
gedeckt werden müssen, wenn 
hieraus zwangsläufig eine Ge
schäftsschädigung mit Arbeits
platzgefährdung erwachsen

würde. Für eine Berichterstat
tung über bereits abgelaufene 
Konflikte dürfte diese Einschrän
kung jedoch regelmäßig nicht 
zu machen sein.

Diese wenigen — hier nur in 
Stichworten entwickelten — For
derungen der Gewerkschaften 
an eine künftige gesellschafts
bezogene Berichterstattung mö
gen genügen, um aufzuzeigen, 
wie vieler Anstrengungen es 
noch bedarf, um zu einem fun
dierten Konzept gesellschafts
bezogener Berichterstattung zu 
gelangen. Gerade von der wis
senschaftlichen Seite erwarten 
die Gewerkschaften entschei
dende Anstrengungen, damit das 
bisher lediglich als Propaganda
instrument eingesetzte Konzept 
„Sozialbilanzen“ zu einer seriö
sen Berichterstattung oder gar 
Rechenschaftslegung weiterent
wickelt wird.

Bereitschaft zum Dialog

Bei dieser Weiterentwicklung 
ist zum einen — im Verbund mit 
experimentierfreudigen und nicht 
von vornherein scheuklappen
behafteten Unternehmensleitun
gen — das gewerkschaftliche 
Konzept einer gesellschaftsbe
zogenen Berichterstattung auf 
seine Zweckmäßigkeit und Reali
sierbarkeit hin zu überprüfen. 
Zum anderen muß aber gerade 
von wissenschaftlicher Seite her 
die Frage untersucht werden, 
wie diejenigen Maßstäbe an eine 
gesellschaftsbezogene Bericht
erstattung angelegt werden kön
nen, die sich in der herkömm
lichen Bilanzlehre herausgebil
det haben. Denn gerade die von 
den Unternehmen immer wieder 
verwendete Formel Sozialö/7anz 
muß zur Frage provozieren, wie 
es mit den Grundsätzen der 
Bilanzklarheit, -kontinuität und 
-Wahrheit, mit den Grundsätzen 
der Offenlegung von Methoden- 
Änderungen, mit dem Saldie
rungsverbot etc. bei der Sozial
bilanzierung steht. Letztlich sind 
auch — analog zur herkömm
lichen Bilanzanalyse — Verfahren
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zu entwickeln, mit denen aucti 
unterneiimensexterne Stellen 
Sozialberichte analysieren kön
nen.

Von gewerkschaftlicher Seite 
ist schon mehrfach zu erkennen 
gegeben worden, daß die Bereit
schaft zu einem entsprechenden

Dialog mit der Wissenschaft und 
zu Verhandlungen mit den Un
ternehmen besteht. Es w ird sich 
in der nächsten Zeit herausstei
len, ob auch die Wissenschaft 
und die Praktiker in den Unter
nehmen bereit sind, diesen Ball 
aufzufangen und zurückzuspie

len. Ziel der dabei anzustellen
den gemeinsamen Bemühungen 
sollte es sein, ein Instrument, 
das ursprünglich nur als Kampf
instrument gedacht war, zu 
einem Konzept objektiver und 
fairer Berichterstattung umzu
orientieren.

Klaus Brockhoff

Die Bedeutung von „Sozialbilanzen*

Unter dem Schlagwort „So
zialbilanzen“ wird eine Aus

weitung der Berichtstätigkeit der 
Unternehmen an alle Interes
sierten verstanden und gefor
dert. Es reicht nicht aus, dies 
auf eine selbst nicht weiter er
klärte historische Entwicklung 
zu immer umfangreicherer und 
genauerer Berichterstattung der 
Unternehmen in den westlichen 
Marktwirtschaften zurückzufüh
ren. Soweit die Forderung nach 
„Sozialbilanzen“ von Außenste
henden an die Unternehmen 
herangetragen wird, können 
als Begründung erkannt wer
den;

n  Unverständnis für makroöko
nomische Kreislaufzusammen
hänge und die Funktion des 
Gewinns in Wettbewerbsmärk
ten;
□  Machtkontrolle in Märkten, 
in denen der Wettbewerb fühl
bar ausgeschaltet ist, insbeson
dere aufgrund von Absprachen;
□  Kontrolle der Einhaltung von 
Zusagen gegenüber Gruppen 
von Personen oder als Grund
lage individueller Abschätzun
gen von Anreizen und Beiträ
gen, die als externe Nutzen oder 
Kosten unternehmerischer Tä
tigkeit auftreten.

Aus dem Unternehmen her
aus kann die Forderung aus 
den folgenden Gründen Unter
stützung finden:

□  Tatsächlich bestehende so
zialethische Vorstellungen der 
Unternehmensleitung und ihre 
Konsequenzen sollen als solche 
bekannt werden;
□  Grenzen für die Erfüllung 
von Forderungen (im weitesten 
Sinne) an die Unternehmen sol
len erkennbar werden;
□  Ideal- und Realvorstellungen 
von einzelnen Unternehmen sol
len, wie bei einer Public-Rela- 
tions-Maßnahme, möglichst in 
Übereinstimmung gebracht wer
den.

Natürlich können, durch Ver
weis auf Alternativmaßnahmen 
oder Zurückweisung illegaler 
Ansprüche, auch Gegengründe 
zur erweiterten Berichterstat
tung entwickelt werden.

Utopisches Konzept

Obwohl in den beiden Grup
pen von je drei Gründen eine 
gewisse Parallelität zu erkennen 
ist, deutet dies nicht auf eine 
schnelle Eingrenzung der Be
richtsgegenstände hin. Der Aus
druck „Sozia lbilanz“ ist ur
sprünglich aus der Vorstellung 
entstanden, daß es zu einer Ge
genüberstellung aller Auswir
kungen unternehmerischer Tä
tigkeiten kommen solle, also 
einschließlich a ller positiven 
oder negativen externen Effekte. 
Der Saldo von „gesellschaft
lichen Kosten und Nutzen“

sollte feststellbar werden und 
als unternehmerische Entschei
dungsvariable wie als externe 
Kontrollgröße dienen.

Unberücksichtigt blieb in der 
Diskussion die Frage, welche 
Nebenbedingungen des bisheri
gen Modells des auf Gewinn
erzielung oder Vermögensmaxi
mierung gerichteten Unterneh
mens dabei erhalten bleiben 
sollten oder welche zusätzlich 
zu fordern wären. Es hätte nicht 
erst der Versuche amerikani
scher Unternehmen bedurft, um 
dieses Konzept, unabhängig 
von der Frage nach seiner 
Wünschbarkeit, als utopisch er
scheinen zu lassen. Hierfür gibt 
es mindestens zwei Gründe: 
n  Die Kosten der Datenbe
schaffung verhindern es, daß 
über die unmittelbar von Unter
nehmensaktivitäten Betroffenen 
hinaus weitere Fernwirkungen 
dieser Aktivitäten generell er
faßt werden;
□  die Aufgabe der interperso
nalen und der intertemporalen 
Aggregation individueller Nut
zen ist bisher nicht lösbar. Wer 
sich darüber hinwegsetzt, muß 
sich mit dem Vorwurf beschäfti
gen, die „Sozialbilanzen“ zu 
manipulieren, weil jeder Inter
essierte zu anderen Wertungen 
kommen kann, oder durch „So
zialbilanzen“ das Fehlen unter
nehmerischer Sozialaktivitäten 
zu verschleiern.
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Gibt man deslialb das Kon
zept der Saldierung von Nutzen 
und Kosten auf, so ist für die 
verbleibenden Möglichkeiten 
das Wort „B ilanz“ nicht mehr 
angebracht. Gruppen, die For
derungen an die Unternehmen 
stellen, schlagen als Ersatz hier
für den Begriff der „Rechen
schaftslegung“ vor. Manchmal 
w ird übersehen, daß dies einen 
Rechenschaftspflichtigen voraus
setzt und daß dieselben Grup
pen dann auch an der Abfas
sung der „Rechenschaftsle
gung“ beteiligt sein wollen, was 
den bisher Rechenschaftspflich
tigen wiederum aus seiner Ver
antwortung drängt. Die derzei
tige Freiw illigkeit wird durch 
den als Alternative verstande
nen Ersatz des Begriffs „Be
richterstattung“ für „B ilanz“ 
ebenso erhalten, wie die Ver
antwortlichkeiten unangetastet 
bleiben.

Abgrenzungselemente

Eine „sozia le“ oder „gesell
schaftsbezogene Berichterstat
tung“ muß natürlich nach den 
Gegenstandsbereichen abgrenz- 
bar sein. Dies setzt eine defini- 
torische Erfassung der sozialen 
oder gesellschaftlichen Aktivitä
ten der Unternehmen voraus.

In der theoretischen Arbeit 
sind zur Abgrenzung vier Ele
mente erkannt worden: Es muß 
sich um Aktivitäten des Unter
nehmens handeln im Unter
schied zu privaten Aktivitäten 
des oder der Unternehmer. Es 
muß sich um fre iw illige Aktiv i
täten handeln, im Unterschied 
zu gesetzlich erzwungenen Ak
tivitäten; schwer abgrenzbar 
sind hier die aufgrund überbe
trieblicher (Tarif-) Verträge oder 
die aufgrund von angedrohten 
Boykottmaßnahmen ausgelösten 
Aktivitäten. Es muß ein nutzen
stiftender Zweck beim Empfän
ger die Aktivitäten begründen. 
Im Rahmen des von der Unter
nehmensleitung selbst verant
worteten Planungshorizonts muß 
eine Sozialaktivität eine Grenz

gewinneinbuße erbringen; d. h. 
gegenüber einer alternativen 
Verwendung der gleichen Res
sourcenmenge werden hierbei 
niedrigere, nicht notwendig ne
gative Gewinne erzielt.

Es erübrigt sich fast darauf 
hinzuweisen, daß eine gemein
same Erfüllung dieser vier Ele
mente von außen und aus dem 
Unternehmen selbst heraus im 
Einzelfall schwer feststellbar ist. 
Nicht zu übersehen, auch für so 
praktische Probleme wie die 
Gliederung der „gesellschafts
bezogenen Berichterstattung“ , 
ist aber der Nutzen einer theo
retischen Basis für die Abgren
zungen.

Um nach dieser Definition 
Prüfungen des Berichtsinhalts 
und -aufbaus im Einzelfall zu 
vermeiden, kann sich über die 
Lösung von Abgrenzungsproble
men ein Konsens entwickeln, 
ein Weg, der z. B. auch bei der 
Entwicklung zum heute üblichen 
Jahresabschluß der Aktienge
sellschaften beschriften wurde. 
Hierauf sind in starkem Maße 
Befürchtungen und Hoffnungen 
der Beteiligten gerichtet. Da in 
Anbetracht der Vielzahl der Be
troffenen und der Vielzahl der 
Aktivitäten eine auf Individuen 
gerichtete Vollständigkeit der 
Berichterstattung nicht zu errei
chen ist, wird darauf hingearbei
tet, zwei Arten von Maßgeblich- 
keit zu begründen: Maßgebliche 
Aktivitäten gemessen an ande
ren Leistungsgrößen des Unter
nehmens oder gemessen an der 
relativen Bedeutung fü r Grup
pen von Betroffenen oder Be
günstigten.

Während die erste Art von 
Maßgeblichkeit überall dort im 

• Rechnungswesen Tradition hat, 
wo Vollständigkeit wirtschaftlich 
nicht erreichbar ist, ist die 
zweite Art von Maßgeblichkeit 
bisher nicht verbreitet. Nicht nur 
dies behindert die Konsensbil
dung. Die Strategien zur Ent
wicklung eines solchen Konsen
ses bleiben vielleicht auch des
halb unklar, weil in der öffent

lichen Diskussion eine relativ 
schnelle Verlagerung der An
sprüche gegenüber den Unter
nehmen vorgenommen wird, 
was durch die Unternehmen 
überwiegend reaktiv beantwor
tet wird.

Konsensusstrategien

Versucht man von den 
Schwierigkeiten zu abstrahieren, 
so lassen sich als Strategien er
kennen:

□  Entwicklung einer Inventar
liste der Aktivitäten und Durch
setzung eines Anspruchs auf 
Fehlanzeige bei der N ichterfül
lung einzelner Positionen;

□  Entwicklung von Gliede
rungsempfehlungen;

□  Herstellung von Vergleich
barkeit der Aussagen in der 
Zeit, gegenüber anderen Unter
nehmen (z. B. innerhalb eben
fa lls zum Teil konventionell ge
bildeter Branchengrenzen), ge
genüber idealen Situationen 
(„best practice approach“ );

□  Festlegung verbindlicher 
Maße und Rechenvorschriften.

Diese Strategien können 
durch Diskussion in der allge
meinen und der Fachpresse, 
durch K ritik an den vorliegen
den Beispielen der Berichter
stattung, durch Gutachten der 
Fachverbände, durch Beratun
gen im parlamentarischen und 
vorparlamentarischen Raum mit 
dem Ziel gesetzlicher Normie
rung wirksam gemacht werden. 
In Frankreich ist z. B. durch Ge
setz vom 12.7.1977 dem Ar
beitsgesetzbuch Art. L438 zu
gefügt worden, durch den die 
Aufstellung eines „b ilan socia l“ 
in bestimmten Unternehmen er
zwungen w ird; die detaillierten 
Ausführungsbestimmungen vom 
8.12.1977 legen die Berichts
gegenstände, nach Branchen 
und Unternehmensgröße diffe
renziert, fest, wobei die Bezie
hungen zwischen Unternehmen 
als juristische Person und den 
Beschäftigten allein berücksich
tig t werden.
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Wenn man über den Zweck 
und die Übertragbarkeit dieser 
Strategievariante nachdenkt, so 
wird man dies kaum ohne Blick 
auf die jeweils bestehenden 
Alternativen zur Information, die 
Beurteilung der Ansprüche an
derer als der gesetzlich privile
gierten Gruppen, die Frage der 
Gruppenabgrenzung und - Z u 

ordnung, die Erhaltung der 
Chancen zur Entwicklung des 
Instruments etc. tun können. 
Man sollte diese Strategievari
ante deshalb nicht schnell mit 
Vorbildcharakter ausstatten.

Man könnte es als einen 
schwachen Punkt der Konsens
bildung aus der tatsächlichen 
Berichterstattung und der theo
retischen Diskussion heraus an- 
sehen, daß die Prüfung der An
gaben in den Berichten damit 
nicht zugleich geregelt wird. 
Das Argument ist wohl zu grob. 
Erstens ist es möglich, externe 
Berichte zu erstellen. Die inter
nen Berichte können zweitens 
mit dem Geschäftsbericht zu
sammen veröffentlicht werden 
und unterliegen dann als Teil 
des Lageberichts der Prüfung 
durch den Wirtschaftsprüfer. 
Drittens können die vom Ge
schäftsbericht getrennten Be
richte soweit geprüft werden, 
wie die Übereinstimmung von 
Wert- und Mengenangaben mit 
dem Rechnungswesen und der 
Betriebsstatistik in Frage steht. 
Erst danach verbleibt eine vierte 
Gruppe völlig  ungeprüfter Be
richte, die allerdings den allge
meinen gesetzlichen Normen 
unterliegen. Eine Übereinstim
mung der Angaben der „gesell
schaftsbezogenen Berichterstat
tung" mit „Gesetz und Sat

zung“ , wie es im aktienrechtli
chen Testat der Wirtschaftsprü
fer heißt, kann nur schwer Ge
genstand der Prüfung werden, 
wenn am Ausgangspunkt der 
Begründung für diese Berichte 
die Erkenntnis steht, daß das 
Unternehmen eine Koalition vie
ler Gruppen ist, deren An
sprüche an das Unternehmen 
erheblichem Wechsel unterlie
gen.

Funktion der Berichterstattung

Eine „gesellschaftsbezogene 
Berichterstattung“ wird auf je 
den Fall über die Präsentation 
von neu aufgeschlüsselten Da
ten des Rechnungswesens hin
ausgehen, bethebsstatistische 
Angaben machen, Kennziffern 
darstellen und diese Informa
tionen erläutern. Man erkennt, 
in Parallele zum aktienrecht
lichen Jahresabschluß, das „ge
sellschaftsbezogene Rechnungs
wesen“ , den Erläuterungsbericht 
hierzu und den „gesellschafts
bezogenen Lagebericht“ , der 
einzelne Bezugsgruppen anspre
chen soll. Eine Gruppe deut
scher Unternehmen, die auf die
sem Gebiete Erfahrungen ge
sammelt haben, schlagen eine 
Dreiteilung in die Wertschöp
fungsrechnung, den Sozialbe
richt und die Sozialrechnung 
vor und wenden sie bereits an. 
Gerade die soziale Sicherung 
der Belegschaft wird zu einer 
hohen Bedeutung von Vorschau
rechnungen in diesen Bereichen 
führen können.

Fragt man sich schließlich, 
welche Funktion die „gesell
schaftsorientierte Berichterstat

tung“ in Anbetracht der Vielzahl 
der an den Unternehmen Inter
essierten und der von ihrer Tä
tigkeit Betroffenen haben kann, 
wenn gleichzeitig die Gegen
stände der Berichterstattung 
äußerst kompliziert und kaum 
aus größeren Zusammenhängen 
zu lösen sind, so scheint die fo l
gende Antwort möglich. Die Er
weiterung der herkömmlichen 
Berichterstattung erlaubt, auch 
wenn sie keine Bewertung ex
terner Wirkungen der Unterneh
menstätigkeit vornimmt, direkte 
und indirekte Hinweise für die 
Kalkulation individueller Anreize 
und Beiträge. Die indirekten 
Hinweise dienen dabei nur als 
Anregung, zu dem angesproche
nen Tatbestand gegebenenfalls 
eine weitergehende Informa
tionsquelle benutzen zu können. 
So wird der Hinweis auf den 
Aufenthalt von Betriebsangehö
rigen in den vom Unternehmen 
dafür angemieteten Ferienwoh
nungen nicht den Informations
dienst über die Bedingungen der 
Inanspruchnahme dieser Lei
stungen ersetzen können. Das 
Beispiel zeigt in seiner Einfach
heit aber auch deutlich, daß in 
einem Zeitalter, das die Be
schränkungen der Informations
aufnahmekapazität des Men
schen deutlich erkennt und in 
Rechnung zu stellen beginnt, 
die Funktion der „gesellschafts
bezogenen Berichterstattung“ 
als allgemeiner zusammenfas
sender Hinweis auf weitere In
formationsquellen, die dann se
lektiv anzusprechen sind, in 
ihrem Rang vor der detaillierten 
Unterrichtung einzelner Inter
essierter oder Interessenten
gruppen einzuordnen ist.

P & n n G f W iifSM G  in allen Fragen der Geldanlage

^VEREINS- UND WESTBANK
i3 -2 l Mehr als 270 Niederlassungen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen.
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Damit wird zugleicli ein b islier 
kaum beaciiteter Gesichtspunkt 
angesprochen. Die Informations
tätigkeit der Unternehmen ist 
auch unter Kostengesichtspunk
ten zu betreiben. Gerade dann 
kann es aber nicht sinnvoll sein, 
jeden potentiell Interessierten 
und Betroffenen mit jeder mög
lichen Information ohne Kosten
beteiligung zu versorgen.

Die Veröffentlichung von so
genannten „Sozialbilanzen“ ist 
zwar noch selten, doch wohlvor
bereitet durch die als Teil des 
Lageberichts der Aktiengesell
schaft üblichen Sozial- oder M it
arbeiterberichte. Bisher ist die 
Bedeutung der neuen Veröffent
lichungen zunächst allein darin 
zu sehen, daß in die theoretische 
und politische Diskussion dieser 
Instrumente die pragmatischen 
Grenzen sichtbar einbezogen

werden. Dies hat dazu beigetra
gen, Felder der notwendigen 
theoretischen Weiterentwicklung 
zu bestimmen und utopische 
Theorieforderungen deutlicher 
zu erkennen. Die Bedeutung für 
die Adressaten scheint noch 
nicht untersucht zu sein. Ob das 
Instrument ausgebaut werden 
sollte oder nicht, sollte nun aber 
gerade von solchen Wirkungs
möglichkeiten auf die Adressa
ten abhängen. Die Informations
politik der Unternehmen, insbe
sondere wenn sie sowohl für 
als auch gegen die Unterstüt
zung der Unternehmen gerich
tete Daten enthält oder enthal
ten muß, kann nicht als Selbst
zweck betrieben werden.

Am Ausgangspunkt der Infor
mationspolitik steht das bewußte 
oder unbewußte Wirken der Un
ternehmen in die Gesellschaft

hinein. Man wird die Frage stel
len und beantworten müssen, in 
welchem Ausmaß dies möglich 
oder zulässig ist und welche Al
ternativen ihrer Beeinflussung 
bestehen. Diese Frage ist nicht 
einmal bei Beachtung der engen 
Definition von Sozialaktivitäten 
beantwortet, die oben angege
ben wurde. Hier ist vor allem 
die W irtschaftspolitik gefordert. 
Eine differenzierte Betrachtung 
tut auch hier gut. So sind z. B. 
pauschale Behauptungen, daß 
etwa neoliberale Positionen eine 
freiw illige Sozialpolitik aus
schlössen, zurückzuweisen: der 
Zusammenhang mit den Alter
nativen der Ordnungspolitik und 
den darin vorgenommenen Funk
tionsverteilungen auf Funktions
träger ist zu diskutieren, um ihn 
für die Interessierten bewertbar 
zu machen.

Meinolf Dierkes

Schwerpunkte der weiteren Forschungsarbeit

Nur wenige Ansätze in der 
grundlegenden Diskussion 

darüber, welche gesellschaftliche 
Rolle die Unternehmen in Zu
kunft wahrnehmen und welchen 
Aufgaben sie jenseits ihrer öko
nomischen Tätigkeit nachkom
men sollten, haben eine solch 
weltweite Beachtung erfahren 
wie das unter dem Schlagwort 
„Sozialbilanzen“ vielfach zitierte 
Konzept eines gesellschaftsbe
zogenen Planungs-, Informa
tions- und Rechnungslegungs
systems.

Die Funktion der Diskussion 
um Sozialbilanzen als Kristalli
sationspunkt der Auseinander
setzung um die ordnungspoliti
schen Prinzipien, die das w irt
schaftliche Handeln und Zusam
menleben in unserer Gesell
schaft und damit auch die Be

ziehungen Unternehmen/Gesell
schaft zukünftig leiten sollen, hat 
schon relativ frühzeitig zu einer 
hohen politischen Sichtbarkeit 
der Experimente in den meisten 
europäischen Ländern geführt. 
Insbesondere wurde die Bedeu
tung von Sozialbilanzen schon 
bald von den Wirtschaftsverbän
den erkannt. Stellvertretend für 
viele sei hier auf die Aktivitäten 
des Centre de Recherches d ’Etu- 
des des Chefs d ’Entreprise, 
Frankreich, in dessen Umfeld 
die erste französische Veröffent
lichung zu Sozialbilanzen ent
stand '), den Bericht der Con
federation of British Industry zu 
„The Responsibilities of the Bri
tish Public Company“ )̂, wie 
auch die Stellungnahme des 
Bundesverbandes der Deutschen 
Arbeitgeberverbände®) hinge

wiesen. ln all diesen Verlautba
rungen, vor allem der Stellung
nahme der BDA, wird die W irt
schaft ermutigt, in großem Um
fange Experimente mit Sozial
bilanzen durchzuführen. Dies ge
schieht unter besonderer Her
vorhebung der ordnungspoliti- 
schea Bedeutung.

Auf Gewerkschaftsseite haben 
sich vor allem die deutschen 
und englischen Gewerkschaften 
sichtbar mit Sozialbilanzen be
schäftigt. Nicht zuletzt das In
teresse der englischen Gewerk
schaften, die Informationsbasis

1) A. C h e V a I i e r ; Le bilan social de 
l ’entreprise, Paris 1976.
2) CBI: The Responsibilities ot the Bri
tish Public Company, London 1973.
3) O. V.; Gesellschaftsbezogene Unterneh
mensberichterstattung („Sozialbilanz“), in: 
Arbeitsberichte des Ausschusses für so
ziale Betriebsgestaltung bei der Bundes
vereinigung der Deutschen Arbeitgeberver
bände, Nr. 37, Köln 1975.
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für Tarifverhandlungen zu erwei
tern und zu verbessern, war es, 
das zu dem dem englischen Par
lament vorgelegten Bericht „The 
Future of Company Reports“ '*) 
führte. Der Vorstand des deut
schen Gewerkschaftsbundes hat 
ebenfalls zum Konzept- der So
zialbilanzen Stellung genommen. 
Zwar deutet diese im Januar 
1977 veröffentlichte Erklärung =) 
auf eine grundlegende Skepsis 
hin; in der Zwischenzeit schei
nen die Gewerkschaften jedoch 
zunehmend den Stellenwert und 
die breiten Anwendungsmöglich
keiten der Sozialbilanz zu er
kennen '̂ ). Dies hat dazu geführt, 
daß sich die Diskussion um be
stimmte Inhalte der Sozialbilan
zen, vor allem im Beziehungs
feld „Unternehmen-M itarbeiter“ 
und bei der Behandlung von 
Abschreibungen in Wertschöp
fungsrechnungen sowie in der 
Frage der Mitwirkung des Be
triebsrates bei ihrer Erstellung, 
verstärkt hat. Es ist nicht un
wahrscheinlich, daß in den kom
menden Monaten eigene Vor
stellungen zur Erstellung von 
Sozialbilanzen durch die Ge
werkschaften entwickelt wer
den^).

Im Gegensatz dazu haben 
sich die politischen Parteien in 
der Bundesrepublik Deutschland 
in dieser Diskussion zunächst 
weitgehend zurückgehalten. Daß 
bisher nur Stellungnahmen ein
zelner Bundestagsabgeordneter 
der drei großen Parteien vorlie
gen, erstaunt insbesondere vor 
dem Hintergrund der politischen 
Diskussion im Ausland, aber 
auch in internationalen Organi
sationen. Hier wurde diese Idee 
sehr schnell im politischen Raum 
aufgegriffen und insbesondere

■•) Secretary of State for Trade: The Future 
of Company Reports, Consultative Docu
ment, presented to Parliament, July 1977. 
5) 0. V.: DGB-Bundesvorstand zu Sozial
bilanzen, in: WSI-Mitteilungen, 30. Jahrg., 
H. 1, Jan. 1977, S. 55-56.
‘ ) Vgl. hierzu die Aussagen von H.-D. 
KÜ I I e r anläßlich der Podiumsdiskussion 
des Stifterverbandes für die Deutsche Wis
senschaft „D ie Sozialbilanz — was haben 
Wissenschaft und Praxis zu ihrer Weiter
entwicklung, Erprobung und Normierung 
beizutragen?“ , Bonn, 25. Januar 1978.
)̂ Vgl. H.-D. K ü I I e r , a. a. O.

unter ordnungspolitischen Ge
sichtspunkten diskutiert. In die
sem Zusammenhang geht es oft 
gar nicht mehr um die Frage 
nach der Bedeutung dieses Kon
zeptes — sie wird vielmehr weit
hin anerkannt - ,  sondern darum, 
ob und in welcher Form be
stimmten Unternehmen eine ge
setzliche Verpflichtung zur Ver
öffentlichung von Sozialbilanzen 
entstehen soll.

Französische Gesetzgebung

So hat im Juli 1977 die fran
zösische Nationalversammlung 
ein Gesetz verabschiedet, das 
allen Unternehmen mit minde
stens 750 Beschäftigten die Ver
öffentlichung einer Sozialbilanz, 
beginnend mit dem Jahre 1979, 
und allen Unternehmen mit min
destens 300 Beschäftigten eine 
solche Veröffentlichung begin
nend mit dem Jahre 1982 vor
schreibt®). In einem speziellen 
Dekret vom Dezember 1977 hat 
dann die Regierung eine Liste 
mit Indikatoren festgelegt, die in 
diese Berichterstattung aufge
nommen werden so lle n ’ ). Im 
wesentlichen konzentriert sich 
die Gesetzgebung auf das Be
ziehungsfeld „Unternehmen-Mit
arbeiter“ , einen Bereich, der 
nicht nur von hervorragender 
Bedeutung ist, sondern für den 
auch bereits eine Fülle allge
mein akzeptierter Indikatoren 
und Berichterstattungskonzepte 
vorliegt.

Nicht nur aus deutscher Sicht 
wird jedoch zu fragen sein, ob 
für eine derartige Gesetzgebung 
die Breite der bisher durch 
Sozialbilanzen erfaßten Tatbe
stände auch in diesem schon 
weitentwickelten Feld genügt 
und die Standardisierung der 
Indikatoren schon weit genug 
gediehen ist -  kann doch die 
Gefahr bestehen, daß durch eine 
frühzeitige Gesetzgebung der
8) Vgl. Journal Officiel de la République 
Française vom 13. Juli 1977, Loi No. 77-769 
du 12 ju ille t 1977 relatif au bilan social de 
l'entreprise.
’ ) Vgl. Journal Officiel de la République 
Française vom 10. Dezember 1977, Decret 
No. 77 -  1354.

erforderliche Spielraum für wei
tere Experimente gegenüber 
dem als zentral erkannten In
teresse der Vergleichbarkeit der 
Daten und der gleichmäßigen 
Vefpflichtung aller Unternehmen 
zu stark und zu schnell einge
engt wird.

Der Notwendigkeit, weitere 
Erfahrungen durch Experimente 
zu sammeln, scheint dagegen 
die Gesetzgebung in Norwegen 
gerecht werden zu wollen: Vor
gesehen ist nur eine allgemeine 
Verpflichtung zur Veröffentli
chung einer Reihe nicht im ein
zelnen genau spezifizierter ge
sellschaftlich relevanter Informa
tionen für Unternehmen einer 
bestimmten Größenordnung; In
dikatoren oder andere Aspekte 
werden jedoch -  im Gegensatz 
zur französischen Gesetzge
bung -  nicht im einzelnen fest
gelegt. Eine solche Gesetzge
bung ist daher eher als eine, 
die bis ins Detail die jeweiligen 
Verpflichtungen eines Unterneh
mens formuliert, angelegt, Ex
perimente zu forcieren und allen 
Beteiligten die Möglichkeit zu 
geben, aus ihren Ergebnissen 
zu lernen.

Auch in anderen europäi
schen Ländern wird die Frage 
nach einer gesetzlichen Veröf
fentlichungspflicht von Sozial
bilanzen zunehmend diskutiert. 
So wird, informellen Informatio
nen zufolge, in Belgien eine bal
dige Gesetzgebung in dieser 
Richtung erwartet, ein entspre
chender Entwurf liegt offiziell 
allerdings noch nicht vor. Auf 
eine Erweiterung der Sozialbe
richterstattung hin orientiert ist 
die Gesetzgebung in Holland, 
die eine Ausweitung der Berichte 
an zentrale Arbeitnehmervertre
tungen im letzten Jahr festlegte.

Großbritannien

In Großbritannien liegt das 
oben genannte Dokument „The 
Future of Company Reports“ 
bereits als Parlamentsvorlage 
vor, das unter anderem die Ver
pflichtung zu einer Wertschöp
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fungsrechnung (Statement of 
added value), zu einer Sozial
statistik (employment Statement) 
und zu Fragen des Energiever
brauchs (energy usage) vorsieht. 
Ohne ihre Meinungsbildung als 
abgeschlossen zu betrachten, 
schlägt die Regierung in diesem 
Dokument vor, nur größere Un
ternehmen mit einer Beschäftig
tenzahl von mehr als 500 Mitar
beitern oder einem Umsatz von 
mehr als 5 000 000 £ zu einer 
Berichterstattung auf diesen Ge
bieten durch gesetzliche Vor
schrift zu veranlassen. Der Vor
schlag bewegt sich damit im 
wesentlichen in Betriebsgrößen
klassen, in denen auch die fran
zösische Gesetzgebung eine 
Verpflichtung zur Veröffent
lichung vorsieht, geht jedoch 
weit über die Gruppe der Groß- 
und Größtunternehmen hinaus, 
die bislang in allen Ländern auf 
fre iw illiger Basis mit verschiede
nen Ansätzen einer gesell
schaftsbezogenen Berichterstat
tung experimentiert hat. Es ist zu 
erwarten, daß die parlamenta
rische Diskussion über diesen 
Entwurf in den nächsten Mona
ten stattfinden wird.

Vereinigte Staaten

Ganz anders stellt sich die 
augenblickliche Situation in den 
Vereinigten Staaten dar: Dort 
wurde in einem nunmehr sechs
jährigen Rechtsstreit durch zwei 
Instanzen hindurch zwischen 
dem National Ressources De
fense Council und der Börsen
aufsicht (SEC) diese dazu ver
pflichtet zu prüfen, ob nicht 
im Rahmen der Börsenzulassung 
von Aktien breitangelegte gesell
schaftliche Rechnungslegungen 
von Unternehmen gefordert wer
den sollen. Interessiert an einer 
erweiterten Bilanzierung der Un
ternehmen, die auch Daten des 
Umweltschutzes und Einstel
lungspraktiken im Hinblick auf 
die Beschäftigung sozialer Mino
ritäten umfassen soll, zeigten 
sich vor allem Public Interest

Groups, insbesondere der Coun
cil on Economic Priorities. Der 
Anspruch auf eine erweiterte 
Berichterstattung wird hier vor 
allem ökonomisch begründet: 
Zur Einschätzung der wirtschaft
lichen Perspektiven eines Unter
nehmens durch einen potentiel
len Aktionär sei zunehmend die 
Angabe sozialer Daten erforder
lich, wie sie in einer Bilanz klas
sischer Prägung nicht anzutref
fen seien ’ “).

Die SEC zeigte bislang je
doch noch wenig Neigung, dem 
immer lauter werdenden Ruf 
nach einer breiter angelegten 
gesellschaftlichen Rechnungsle
gung zu folgen. Als Ergebnis des 
Hearings im April und Mai 1975 
glaubte das Amt, noch eine Po
litik  vertreten zu können, die nur 
eine sehr geringe Ausweitung 
der pflichtgemäßen Unterneh
mensberichterstattung erforder
lich gemacht hätte. In einem 
weiteren Gerichtsverfahren 
wurde die SEC dann verurteilt, 
über die Ergebnisse der bishe
rigen Hearings hinauszugehen 
und weitere Informationen über 
die Notwendigkeit zusätzlicher 
Berichterstattung einzuholen. 
Der Rechtsstreit, bei dem die 
SEC Berufung eingelegt hat, ist 
noch nicht abgeschlossen.

Vereinte Nationen

Neuerdings zeigt auch die US- 
amerikanische Regierung ein 
größeres Interesse an der Ent
wicklung einer gesellschafts
bezogenen Berichterstattung für 
Unternehmen. In einer Aufmerk
samkeit erregenden Rede vor 
führenden Unternehmern erläu
terte die Handelsministerin 
J. Kreps im vergangenen De
zember das Programm des M ini
steriums zur Entwicklung eines 
„Social Performance Index“ ” ), 
der als Grundlage eines fre iw il
ligen Betriebsvergleichs über die 
gesellschaftlichen Nutzen und 
Belastungen amerikanischer Un
ternehmen herangezogen wer
den soll.

Einen weiteren Beitrag zur 
Verstärkung der politischen 
Sichtbarkeit von Sozialbilanzen 
leisten darüber hinaus auch die 
Bemühungen internationaler Or
ganisationen. Hier sei vor allem 
auf die Vorschläge der Verein
ten Nationen zu „International 
Standards of Accounting and 
Reporting for Transnational Cor
porations“ '^) hingewiesen, die 
als M inimalanforderungen für die 
gesellschaftsbezogene Bericht
erstattung dieser Unternehmen 
drei Gebiete vorschlagen: La
bour and employment, organi
sational structure and environ
mental measures '^). Diese Be
reiche werden als Erweiterung 
des allgemeinen Geschäftsbe
richts angesehen; das hier vor
gelegte Konzept lehnt sich damit 
stark an die Grundvorstellungen 
einer zielbezogenen Berichter
stattung (goal accounting) an.

Aufgaben für Wissenschaft 
und Praxis

Die große Zahl der von Wis
senschaft und Praxis in allen 
Ländern getragenen Experi
mente wie auch die breite Dis
kussion um eine allgemeine 
Verpflichtung zur gesellschafts
bezogenen Berichterstattung in 
vielen Ländern oder sogar der 
vorläufige Abschluß dieser Dis
kussion durch eine entspre
chende Gesetzgebung sollten 
jedoch nicht darüber hinweg
täuschen, daß die methodische 
und konzeptionelle Entwicklung 
sich immer noch in den Anfän
gen befindet. Acht Jahre auch 
weltweiter Forschungsanstren
gungen reichen bei weitem noch 
nicht aus, hier schon wissen
schaftlich wie auch aus Sicht 
der Unternehmenspraxis voll zu-

10) Vgl. Council on Economic Priorities, 
Newsletter, NRDC versus SEC, October 25, 
1977.
” ) Vgl. B. G a m a r e k i a n :  A Social 
Index for Companies?, in: The New York 
Times, Dec. 29, 1977.
'2) United Nations, Economic and Social 
Council. Commission on Transnational 
Corporations, International Standards of 
Accounting and Reporting, New York, 
1977, S. 36 ff.
13) Vgl. ebenda, S. 36.
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friedenstellende Konzepte zur 
Verfügung zu steilen. Dies 
dürfte aucli angesiclits der ja lir- 
zehnte-, wenn niclit sogar jafir- 
hundertelangen Diskussion um 
die Entwicl<lung der l<lassisclien 
Reclinungslegung im ökonomi- 
sclien Bereicln und des hofieren 
Komplexitätsgrades der bei den 
Sozialbiianzen zur Diskussion 
stellenden Informationen nicht 
weiter verwundern; Gesetzge
bung muß hier eher als Stimu
lanz fü r weitere Experimente 
denn als Festschreibung eta
blierter Konzepte angesehen 
werden.

Die weitere Entwicklung hängt 
im wesentlichen davon ab, in 
welchem Umfang Wissenschaft 
und Unternehmenspraxis in den 
kommenden Jahren an weiteren 
Experimenten arbeiten werden. 
Derartige Experimente sollten 
dem augenblicklichen Wissens
stand entsprechend vor allem 
in folgenden sieben Bereichen 
liegen:

□  Fortentwicklung von Indika
toren: Hierbei kann man davon 
ausgehen, daß die Beziehungs
felder Unternehmen/Mitarbeiter 
und Unternehmen/physische 
Umwelt sowohl im Hinblick auf 
die Auswahl der zu berichten
den Tatbestände als auch auf 
ihre Messung mit Hilfe verschie
dener Indikatoren einen Ent
wicklungsstand erreicht haben, 
der als zunächst zufriedenstel
lend angesehen werden kann. 
Weitaus weniger entwickelt sind 
dagegen die Beziehungsfeider 
Unternehmen/Abnehmer, insbe
sondere im Hinblick auf Aspekte 
des Konsumentenschutzes in 
verbrauchernahen Wirtschafts
zweigen, und Unternehmen/so
ziale Umwelt. Hier wären in der 
nächsten Zeit vordringlich Ver
suche der Indikatorenentwick
lung zu konzentrieren. Ein gle i
ches g ilt fü r das Beziehungsfeld 
Unternehmen/Lieferanten, auch 
wenn sich hier weniger gravie
rende konzeptionelle Probleme 
stellen als in den beiden ande
ren Bereichen.

Datenkomprimierung

Q  Schematisierung und Kompri
mierung der Datenpräsentation: 
Ein Teil der bisherigen Sozial
bilanzen ist noch zu stark auf 
Public-Relations-Bemühungen 

trad itioneller Prägung ausge
richtet. Die vielen „bunten B il
der“ in den Berichten und text
liche „Beschönigungsversuche“ 
machen dies deutlich. Obwohl 
die unternehmenszielbezogene 
Version der Berichterstattung 
(goal accounting) hier das 
Grundkonzept für eine klarer 
abgrenzbare und damit auch 
weniger fragwürdige Darstel
lung bilden dürfte, sind doch 
weitere Anstrengungen erforder
lich, die Gesamtberichterstat
tung komprimierter, in ihrem 
Ergebnisteil vielleicht sogar fast 
schematisch zu gestalten. Dies 
könnte beispielsweise in Form 
einer tabellarischen Darstellung 
von Zielen der Periode, Maß
nahmen, Aufwendungen, er
reichten Ergebnissen, Zielen für 
die nächste Periode möglich 
sein. Ein solcher komprim ierter 
Darstellungsteil müßte dann um 
eine entsprechende Erläute
rungssektion ergänzt werden, 
die beispielsweise darlegt, war
um Ziele nicht erreicht oder 
vielleicht sogar übertroffen wur
den, warum weniger Mittel zur 
Verfügung standen als geplant 
usw. Die stärkere Komprimie
rung der Darstellung dürfte 
wahrscheinlich auch das Abglei
ten von Sozialbilanzen auf die 
Ebene der V ielfalt von Hoch
glanzbroschüren endgültig ver
hindern, ohne an Erklärungswert 
für ein möglichst breites Spek
trum von Interessenten zu ver
lieren. Hier wäre eine Fülle von 
Experimenten, gemeinsam von 
Wissenschaft und Praxis getra
gen. in den nächsten Jahren er
forderlich.

Darüber hinaus dürfte es im 
Hinblick auf eine Komprimie
rung und auch Verbesserung 
der Konsistenz der Information 
auch erforderlich sein, die bis
her nur wenig verbundenen Ele

mente Sozialrechnung, Wert
schöpfungsrechnung und Sozial
bericht in eine Gesamtmatrix 
der gesellschaftlichen Vor- und 
Nachteile der Unternehmens
tätigkeit zu überführen oder 
diese Einzelelemente wenig
stens durch eine solche Matrix 
zu ergänzen. Dies sollte jedoch 
ohne jeden Zwang zur Moneta
risierung oder auch zur Heran
ziehung eines anderen „gemein
samen“ Nenners für die sehr 
verschiedenartigen Auswir
kungsbereiche und Einzelindika
toren erfolgen. Insgesamt 
scheint eine solche Gesamt
übersicht notwendig zu sein, 
auch wenn sie zunächst einmal 
eine Fülle von Einzelinformatio
nen lediglich durch ein gemein
sames Raster -  wie es der oben 
erwähnte komprimierte Darstel
lungsteil sein könnte -  verbun
den zusammenfaßt. Auch hier 
müßte ein wahrscheinlich lang 
dauernder Lern- und Experi
mentierprozeß in Gang gesetzt 
werden, der wiederum allein von 
Wissenschaft und Praxis ge
meinsam getragen werden kann.

Informationsbedürfnisse

□  Empirische Erforschung der 
Informationsbedürfnisse: Die
bisherigen Sozialbilanzen ba
sierten im wesentlichen auf dem 
Verständnis von Unternehmens
angehörigen und Wissenschaft
lern über die Information, die 
von traditionellen Bezugsgrup
pen des Unternehmens (Aktio
nären, Massenmedien, Fach
presse, Mitarbeitern usw.) und 
den sich herausbildenden neuen 
Bezugsgruppen (Konsumenten- 
und Verbraucherschutzorganisa
tionen, ümweltschutzgruppen, 
Bürgerinitiativen und eine zu
nehmend sensibilisierte allge
meine Öffentlichkeit) im Hinblick 
auf gesellschaftliche Leistungen 
— Kosten und Nutzen — des Un
ternehmens erwartet werden. 
Nachdem die erste Phase des 
Experimentierens als weitge
hend abgeschlossen betrachtet 
werden kann, g ilt es nun, bei 
Vorlage entsprechender nach
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dem heutigen Stand der Er
kenntnis lioclientwici<elter So- 
ziaibilanzen mit den verscliie- 
denen Bezugsgruppen des Un
ternehmens zu disl<utieren, ob 
diese ihre Informationswünsche 
als befriedigt ansehen, zusätz
liche Informationen fordern oder 
auch bestimmte Bereiche der 
heutigen Berichterstattung für 
uninteressant halten und daher 
Vorschlägen, diese herauszu
nehmen.

Bei der zielbezogenen Be
richterstattung müßte darüber 
hinausgehend die Entwicl<lung 
eines entsprechenden Feed
backsystems mit diesen Bezugs
gruppen vorgesehen werden, 
das einen Dialog über die für 
die nächsten Leistungsperioden 
gewählten spezifischen gesell
schaftlichen Ziele des Unterneh
mens ermöglicht. Insgesamt be
deutet dies, daß der gesamte 
Feedback der verschiedenen 
Gruppen über die in den Sozial
bilanzen angesprochenen ge
sellschaftlichen Ziele und Lei
stungen des Unternehmens ge
plant und organisiert werden 
muß. Dies wiederum erfordert 
ein Experiment mit den ver
schiedensten methodischen An
sätzen von Einzelgesprächen 
mit M itgliedern dieser Gruppen 
über Gruppendiskussionen bis 
hin zu vielleicht standardisierten 
Befragungen bei der Veröffent
lichung von Sozialbilanzen in 
Form schriftlicher Umfragen.

Standardisierung

□  Weitere Standardisierung der 
Berichterstattung: Der sich lang
sam herausbildende Konsens 
über Berichterstattungsschemata 
und Indikatoren, wie er bei
spielsweise vom Arbeitskreis 
Sozialbilanz-Praxis getragen 
w ird, müßte verbreitert und fo rt
entwickelt werden. Es sollte von 
Wissenschaft und Wirtschaft ge
meinsam angestrebt werden, 
durch weitere Gremien, in Ana
logie beispielsweise zur Arbeit 
der Schmalenbachgesellschaft 
im Bereich des klassischen

Rechnungswesens, zu versu
chen, über den bisherigen Kon
sens hinaus das festzuschrei
ben, was als gemeinsame Kon
zepte der Berichterstattung und 
allgemein anwendbare Indikato
ren angesehen wird.

□  Experimente im Dienstlei
stungsbereich: Die verstärkten 
Anstrengungen von Wissen
schaft und Wirtschaft müßten 
sich sodann auch auf die Ent
w icklung von Sozialbilanzen für 
solche Wirtschaftszweige kon
zentrieren, die bislang noch we
nig Anstrengungen auf diesem 
Gebiet unternommen haben und 
bei denen auch die methodi
schen Schwierigkeiten größer 
sein dürften als in vielen Be
reichen der Industrie. Dies g ilt 
vor allem für Handel, Banken, 
Versicherungen und andere 
Dienstleistungsbetriebe. Hier 
kann die im nächsten Monat zur 
Veröffentlichung anstehende So
zialbilanz des MIGROS-Genos- 
senschafts-Bundes, Zürich, erste 
Hinweise geben. Insgesamt ist 
aber, von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, dieser ganze Be
reich noch als methodisches 
Neuland anzusehen. Dies g ilt in
teressanterweise insbesondere 
fü r die Banken, die im Gegen
satz zu den Verhältnissen in den 
USA in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht gerade eine 
führende Rolle in der Sozial
bilanzdiskussion gespielt haben. 
Eine systematische Auswertung 
der ausländischen Erfahrungen 
wäre hier ein erster Schritt, um 
schnell den relativen Rückstand 
dieser Wirtschaftszweige gegen
über der Industrie aufzuholen; 
Voraussetzung ist jedoch, daß 
sich Unternehmen dieser 
Branche bereit erklären, dies in 
Kooperation mit der Wissen
schaft zu versuchen.

□  Sozialbilanz als Führungsin
strument: Ein sehr intensives 
und wahrscheinlich auch zeit
raubendes Experimentieren von 
Wissenschaft und Wirtschaft ist 
darüber hinaus im Bereich der 
Nutzung von Sozialbilanzen als 
internes Führungsinstrument er

forderlich. Untersuchungen dar
über, wie gesellschaftliche Ziele 
im Unternehmen effizient ge
plant und durchgesetzt werden 
können, müßten im Vordergrund 
solcher Experimente stehen. 
Erste Erfahrungen deuten dar
auf hin, daß die Schwierigkeiten 
hier insbesondere darin liegen, 
daß die meisten Aufgaben eines 
gesellschaftliche Belange be
rücksichtigenden Management
systems in die Arbeit der Linien
funktionen integriert werden 
müssen, erforderlich ist also vor 
allem die Kooperation des m itt
leren Managements. Vorausset
zungen hierzu müssen sowohl 
in der innerbetrieblichen Kom
munikation als auch in der Lei
stungsbewertung gelegt werden. 
Erfahrungen sind in diesem Zu
sammenhang im deutschen und 
europäischen Kontext noch we
nig gegeben; erste Hinweise 
bieten jedoch die Forschungs
programme der Harvard Busi
ness School um den verstorbe
nen Raymond Bauer und um 
Robert Ackermann.

□  Ordnungspolitische Grund
satzfragen: Letztlich ist natürlich 
auch die ordnungspolitische 
Grundsatzdiskussion um die 
Rolle, Stellung und zukünftigen 
Aufgaben von Sozialbilanzen im 
Rahmen einer gesellschaftsbe
zogenen Unternehmenspolitik 
und, damit verknüpft, die umfas
sendere Frage nach der gesell
schaftlichen Rolle der Institution 
„Unternehmen“ in einer entwik- 
kelten Marktwirtschaft erforder
lich. Dies würde in erster Linie 
die Wissenschaften, vor allem 
die ordnungspolitischen For
schungen der Nationalökonomie 
und Politikwissenschaften fo r
dern. Eine jedoch wenigstens 
lose Einbringung der an der Ent
wicklung von Sozialbilanzen in
tensiv arbeitenden Unternehmen 
würde jedoch auch hier sinnvoll 
sein, um beide Bereiche, die 
mehr grundlagenorientierte Ar
beit der Wissenschaft und die 
Experimente der Unternehmens
praxis, voneinander profitieren 
zu lassen.
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